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VERORDNUNG 

der Gemeindevertretung der Marktgemeinde Rankweil vom 27.3.2012 über die 

Errichtung von publikumsintensiven Veranstaltungsstätten in Kern-, Wohn- und Mischgebieten 

Gemäß § 16a in Verbindung mit § 23 des Raumplanungsgesetzes, LGBI Nr.39/1996, idgF, wird ver

ordnet: 

Im gesamten Gemeindegebiet der Marktgemeinde Rankweil dürfen publikumsintensive Veranstal 

tungsstätten in Kern-, Wohn- und Mischgebieten nur bei Vorliegen einer Widmung als besondere Flä

che nach § 16a Abs. 5 RPG errichtet werden. 

Marktgemeinde Rankweil, 15.12.2011 

Bürgermeister 

··' 
. ,·Marktgemeinde Rankweil Das Rathaus erreichen Sie bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 

Buslinien 56/59/60/61/6S/66/67, ca. 400m bis Bahnhof. 
Ihren persönlichen Fahrplan finden Sie auf www.vmobl l.at Am Marktplatz 1, 6830 Rankweil 
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